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Amts- und Informationsblatt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mit 
den Gemeinden: Droyßig, Gutenborn, Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube

1. Am 04.09.2016
 findet die
 Verbandsgemeindebürgermeisterwahl
 in der
 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
 und
 Bürgermeisterwahlen
 in den Gemeinden
 Droyßig, Schnaudertal und Wetterzeube
 statt.
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 Etwa notwendig werdende Stichwahlen finden am 

18.09.2016 statt.
2. Die Gemeinden bilden folgende Wahlbezirke:
 Gemeinde Droyßig
  011 Droyßig
  012 Weißenborn
 Gemeinde Gutenborn
  021 Bergisdorf
  022 Droßdorf
  023 Kuhndorf
  024 Heuckewalde
  025 Schellbach
  026 Ossig
  027 Lonzig
 Gemeinde Kretzschau
  031 Döschwitz
  032 Grana
  033 Salsitz/Kleinosida
  034 Mannsdorf
  035 Kretzschau
 Gemeinde Schnaudertal
  041 Wittgendorf/Dragsdorf
  042 Großpörthen/Nedissen
  043 Kleinpörthen
  044 Bröckau
  045 Hohenkirchen
 Gemeinde Wetterzeube
  051 Breitenbach
  052 Haynsburg
  053 Wetterzeube
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten bis zum 10.08.2016 zugestellt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben.

3.  Jede wählende Person hat eine Stimme.

4.  Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahl-
lokal bereitgehalten.

 Sie enthalten die zugelassenen Bewerbungen und je-
weils ein Feld für jede Bewerberin/jeden Bewerber zur 
Kennzeichnung.

5.  Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder in 
sonstiger Weise die Bewerberin/den Bewerber zweifelsfrei 
kennzeichnet, der oder dem sie ihre Stimme geben will.

 Jedoch nicht mehr als eine Stimme auf einem Stimm-
zettel, sonst ist der Stimmzettel ungültig!

6.  Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahl-
vorstandes über ihre Person auszuweisen.

7.  Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme 
nur in dem für sie/ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Wahlgebietes oder
 b)  durch Briefwahl
 teilnehmen.
9.  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 

zuständigen Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen.

10.  Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
 a)  Die wählende Person kennzeichnet persönlich und un-

beobachtet ihren Stimmzettel.
 b)  Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtli-

chen Wahlumschlag und verschließt diesen.
 c)  Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Ta-

ges die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versiche-
rung an Eides statt zur Briefwahl.

 d)  Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag 
und den unterschriebenen Wahlschein in den amtli-
chen Wahlbriefumschlag.

 e)  Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
 f)  Sie übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefum-

schlag angegebene Stelle so rechtzeitig, dass der Wahl-
brief spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde 
ab, so soll sie die Gelegenheit haben, die Briefwahl an 
Ort und Stelle auszuüben.

Wahlbekanntmachung
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 Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt 
wird, sind dem Wahlschein zu entnehmen.

 Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich 
zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson hat durch Unterschreiben der 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, 
dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der wahlbe-
rechtigten Person gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

10.  Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt, 
soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

11.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder 
eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 107 a Abs 1 
und 3 des Strafgesetzbuches).

Droyßig, den 10.08.2016

Hartung
Verbandsgemeindebürgermeisterin

Bekanntmachung der zuständigen Wahllokale  
für die Verbandsgemeindebürgermeister - 
und Bürgermeisterwahlen am 04.09.2016 
(evtl. Stichwahlen am 18.09.2016)
Ortsteile Wahlbezirk und zuständiges Wahllokal

Droyßig 011 Droyßig
 Verwaltungsgebäude/Saal
 Zeitzer Straße 15
 06722 Droyßig

Weißenborn, Romsdorf, 012 Weißenborn
Stolzenhain ehem. Gaststätte „Dorfkrug“ Saalstube
 Dorfstraße 42
 06722 Droyßig OT Weißenborn

Bergisdorf, Golben, 021 Bergisdorf 
Großosida Gemeinderaum
 Schulberg 13b
 06712 Gutenborn OT Bergisdorf

Droßdorf, Frauenhain, 022 Droßdorf
Rippicha, Röden, Grundschule Droßdorf
Zetzschdorf Schulweg 23
 06712 Gutenborn OT Droßdorf

Kuhndorf 023 Kuhndorf
 Schutzhütte 
 Stadtweg
 06712 Gutenborn OT Kuhndorf 

Heuckewalde, Loitz- 024 Heuckewalde 
schütz, Giebelroth Feuerwehrgerätehaus
 Pölziger Str. 1
 06712 Gutenborn OT Heuckewalde

Schellbach 025 Schellbach
 Dorfgemeinschaftshaus
 Schneidergasse 22
 06712 Gutenborn OT Schellbach

Ossig 026 Ossig 
 Festhalle 
 Sonnenhöhe
 06712 Gutenborn OT Ossig

Lonzig 027 Lonzig
 Kulturraum Lonzig
 Lonziger Hauptstraße 11
 06712 Gutenborn OT Lonzig 

Döschwitz, Gladitz, 031 Döschwitz
Hollsteitz, Kirchsteitz Vereins- und Bürgerhaus
 Luckenauer Straße 48
 06712 Kretzschau OT Gladitz

Grana  032 Grana
 Sportlerheim Grana
 Hasselweg 6
 06712 Kretzschau OT Grana

Salsitz/Kleinosida 033 Salsitz/Kleinosida
 ehemalige Schule
 Schulweg 42
 06712 Kretzschau OT Salsitz

Mannsdorf 034 Mannsdorf
 Gaststätte „Zur Weintraube“
 Borngasse 9
 06712 Kretzschau OT Mannsdorf

Kretzschau, Näthern 035 Kretzschau
 Sportlerheim Kretzschau
 Mittelstraße 28
 06712 Kretzschau

Wittgendorf, Dragsdorf 041 Wittgendorf/Dragsdorf
 Büro der Gemeinde
 Gartenstraße 30
 06712 Schnaudertal OT Wittgendorf

Großpörthen, Nedissen 042 Großpörthen/Nedissen
 Versammlungsraum
 Großpörthener Anger 17
 06712 Schnaudertal OT Großpörthen

Kleinpörthen 043 Kleinpörthen
 Heimatstube
 Kleinpörthener Dorfstr. 18
 06712 Schnaudertal OT Kleinpörthen

Bröckau 044 Bröckau
 ehemaliges Gemeindeamt
 Bröckauer Dorfstraße 49
 06712 Schnaudertal OT Bröckau 

Hohenkirchen 045 Hohenkirchen
 Gemeinderaum Hohenkirchen
 Hohenkirchen 24
 06712 Schnaudertal 
 OT Hohenkirchen

Breitenbach, Schlottweh 051 Breitenbach
 „Felsenkeller“
 Grüner Anger 30
 06722 Wetterzeube OT Breitenbach

Haynsburg, Raba, Goßra, 052 Haynsburg 
Sautzschen, Katers- Versammlungsraum
dobersdorf Burgstraße 10
 06722 Wetterzeube OT Haynsburg

Wetterzeube, Dietendorf, 053 Wetterzeube
Koßweda, Pötewitz, Dorfgemeinschaftshaus
Obersiedel, Schkauditz, Schulstraße 12
Schleckweda, Trebnitz, 06722 Wetterzeube
Rossendorf



Sonderausgabe vom 17. August 2016 | Forstkurier3

Gemeindewahlausschuss

BEKANNTMACHUNG zur Bürgermeisterwahl
in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst am 04.09.2016
Der gemeinsame Gemeindewahlausschuss hat am 09.08.2016 in öffentlicher Sitzung gemäß § 30 KWG LSA in der Bekanntmachung 
vom 27.02.2004 (GVBl. LSA S. 92) in der derzeit gültigen Fassung beschlossen, folgende Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl 
zuzulassen: 
Lfd. Name, Vorname der/des Bewerberin/ Geburtsjahr Beruf Anschrift
Nr. Bewerbers

1 Czapek, Arnd 1964 Tischler Heuckewalder Str. 25
 (CDU)   06712 Gutenborn

2 Kraneis, Uwe 1959 Landwirt Kuhndorfer Teichweg 27
    06712 Gutenborn

3 Luksch, Uwe 1962 Diplom-Ingenieur (FH) Am Kiefernberg 15
    06722 Droyßig

4 Walther, Bodo 1960 Rechtsanwalt Lobitzscher Hauptstraße 7
 (AfD)   06667 Weißenfels

Gemäß § 63 KVG LSA in der derzeit gültigen Fassung ist den zugelassenen Bewerbern Gelegenheit zu geben, sich den Bürgern in 
mindestens einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.
Die Vorstellung der Bewerber findet am Dienstag, dem 23.08.2016 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal Haynsburg, Burgstraße 10 in 
06722 Wetterzeube OT Haynsburg statt.

Droyßig, den 10.08.2016

T. Köhler
Gemeindewahlleiter

___________________________________________________________________________________________________________________

Gemeindewahlausschuss

BEKANNTMACHUNG zur Bürgermeisterwahl
in der Gemeinde Droyßig am 04.09.2016
Der gemeinsame Gemeindewahlausschuss hat am 09.08.2016 in öffentlicher Sitzung gemäß § 30 KWG LSA in der Bekanntmachung 
vom 27.02.2004 (GVBl. LSA S. 92) in der derzeit gültigen Fassung beschlossen, folgende Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl 
zuzulassen: 
Lfd. Name, Vorname der/des Bewerberin/ Geburtsjahr Beruf Anschrift
Nr. Bewerbers

1 Billing, Evelyn 1976 Dipl.-Verwaltungswirtin Schrebergartenweg 8
    06722 Droyßig

2 Ruppert, Tino 1978 Angestellter Camburger Str. 29
 (CDU)   06722 Droyßig

3 Siebert, Michael 1957 Verwaltungswirt Zeitzer Str. 6
 (UBID)   06722 Droyßig

Gemäß § 63 KVG LSA vom 17.06.2014 in der derzeit gültigen Fassung ist den zugelassenen Bewerbern Gelegenheit zu geben, sich 
den Bürgern in mindestens einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.
Die Vorstellung der Bewerber findet am Dienstag, dem 16.08.2016 um 18.30 Uhr im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Droy-
ßiger-Zeitzer Forst, Zeitzer Straße 15 in Droyßig statt.

Droyßig, den 10.08.2016

T. Köhler
Gemeindewahlleiter
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Gemeindewahlausschuss

BEKANNTMACHUNG zur Bürgermeisterwahl
in der Gemeinde Schnaudertal am 04.09.2016
Der gemeinsame Gemeindewahlausschuss hat am 09.08.2016 in öffentlicher Sitzung gemäß § 30 KWG LSA in der Bekanntmachung 
vom 27.02.2004 (GVBl. LSA S. 92) in der derzeit gültigen Fassung beschlossen, folgende Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl 
zuzulassen:
Lfd. Name, Vorname der/des Bewerberin/ Geburtsjahr Beruf Anschrift
Nr. Bewerbers

1 Schulze, Hans-Hubert 1955 Meister f. Org. u. Planung Bröckauer Str. 44
    06712 Schnaudertal

Gemäß § 63 KVG LSA in der derzeit gültigen Fassung ist den zugelassenen Bewerbern Gelegenheit zu geben, sich den Bürgern in 
mindestens einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.
Der Bewerber verzichtet auf diese öffentliche Vorstellung, da er als Amtsinhaber bereits bekannt ist.

Droyßig, den 10.08.2016

T. Köhler
Gemeindewahlleiter
___________________________________________________________________________________________________________________

Gemeinsamer Gemeindewahlausschuss

BEKANNTMACHUNG zur Bürgermeisterwahl
in der Gemeinde Wetterzeube am 04.09.2016
Der gemeinsame Gemeindewahlausschuss hat am 09.08.2016 in öffentlicher Sitzung gemäß § 30 KWG LSA in der Bekanntmachung 
vom 27.02.2004 (GVBl. LSA S. 92) in der derzeit gültigen Fassung beschlossen, folgende Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl 
zuzulassen: 
Lfd. Name, Vorname der/des Bewerberin/ Geburtsjahr Beruf Anschrift
Nr. Bewerbers

1 Jacob, Frank 1961 Meister für Hochbau Crossener Str. 19a
 (DIE LINKE)   06722 Wetterzeube

2 Oschmann, Lutz 1974 KFZ-Meister Forststraße 77A
 (AfD)   06722 Wetterzeube

Gemäß § 63 KVG LSA in der derzeit gültigen Fassung ist den zugelassenen Bewerbern Gelegenheit zu geben, sich den Bürgern in 
mindestens einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.
Die Vorstellung der Bewerber findet am Donnerstag, dem 25.08.2016 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal Haynsburg, Burgstraße 10 
in 06722 Wetterzeube, OT Haynsburg statt.

Droyßig, den 10.08.2016

T. Köhler
Gemeindewahlleiter
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